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Aussetzung, Abschaffung

oder Verbot der Wehrpflicht

Die öffentliche D eb atte um Aussetzung o der
Ab schaffung der Wehrpflicht lässt e s sinnvoll er-
scheinen, unserer Stellungnahme einen Au szug
au s dem Urteil des Bunde sverfassungsgerichts

vom 1 3 . 4 . 1 978 − 2 BvF 1 , 2 , 4 , 5/7 7 − voranzustellen :
»Das Grundgesetz eröffnet dem einfachen Gesetz-
geber die Befugnis, Männer vo m vollendeten 18.
Lebensjahr a n der allgemeinen Wehrpflich t zu un-
terwerfen. A rtikel 12a A bs. 2 GG ermächtigt den
Gesetzgeber, Kriegsdienstverweigerer a us Gewis-
sensgründen zu einem Ersa tzdienst zu verpflich-
ten. Er soll, wie sich scho n a us der Wortwahl (Er-
satzdienst, Ersatzdienstpflich t) ergibt, n ur an die
Stelle des im Einzelfall rech tmäßig verweigerten
Wehrdienstes treten. « (Hervorhebungen durch die
Zentralstelle KDV)

Artikel 1 2 a Grundgesetz ist (und war immer)
eindeutig: »Männer können zum Dienst in den
Streitkräften verpflich tet werden. Wer a us Gewis-
sensgründen den Kriegsdienst m it der Waffe ver-
weigert, kann zu einem Ersa tzdienst verpflich tet
werden. «

Die allgemeine Wehrpflicht ist von der Verfas-
sung nicht vorgeschrieben, sondern lediglich als
Option vorgesehen . D eshalb stellt das Bundesver-
fassungsgericht dem zitierten Urteil als Leitsatz 1
voran : »Die vo n der Verfassung geforderte m ilitäri-
sche La ndesverteidigung ka nn a ufder Grundlage
der allgemeinen Wehrpflich t, a ber − sofern ihre
Funktio nstätigkeit gewährleistet bleibt − verfas-
sungsrech tlich unbedenklich beispielsweise a uch
durch eine Freiwilligenarmee sichergestellt wer-
den. «

Die Wehrpflicht wird ausgesetzt, wenn der
D eutsche Bundestag einen Bundeshaushalt b e-
schließt, in dem keine Haushaltsmittel mehr für
Dienstpo sten von Wehrpflichtigen vorge sehen
sind (Artikel 87 a Ab satz 1 Grundge setz : »D er Bund
stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlen-
mäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisati-
on mü ssen sich au s dem Haushaltsplan ergeb en . «) .
D as Wehrpflichtgesetz bleibt ab er in Kraft und die
Einb erufung Wehrpflichtiger könnte im Rahmen
eine s Nachtragshaushaltes o der mit Haushaltsb e-
schlüssen in sp äteren Jahre wieder vorge sehen
werden .

Die Wehrpflicht wird (einfachrechtlich)

abgeschafft, wenn der D eutsche Bundestag das
Wehrpflichtgesetz aufhebt. D avon unb erührt
bleibt Artikel 1 2 a Grundgesetz und somit die Er-
mächtigung de s Gesetzgeb ers, die Wehrpflicht
sp äter wieder einzuführen .

Die Wehrpflicht wird verfassungsrecht-

lich abgeschafft und verboten, wenn der D eut-
sche Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit Ar-
tikel 1 2 a aus dem Grundge setz streicht.
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Zentralstelle KDV

Es gibt keine »soziale Katastrophe«
Folgen einer möglichen Aussetzung der Wehrpflicht
für den Bereich des Zivildienstes
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D eb attiert wird zurzeit auch der Vorschlag der
SPD , zum Wehrdienst nur diej enigen einzub eru-
fen, die sich au sdrücklich mit der Einb erufung ein-
verstanden erklärt hab en . Faktisch würde dies ei-
ner Aussetzung der Wehrpflicht gleichkommen,
weil nur no ch Freiwillige in der Bundeswehr die-
nen . (. . . )

Keine Wehrpflicht,

wenn Freiwilligenstreitkräfte ausreichen

D as Grundge setz gibt dem Ge setzgeb er die B e-
fugnis , die Wehrpflicht einzuführen o der an ihr
fe stzuhalten . Allerdings ist die Wehrpflicht eine Art
»Notmaßnahme« de s Staates für die Rekrutierung
von Soldaten . Nach den Vorgab en und Vorstellun-
gen de s Grundge setzes ist der bunde sdeutsche
Staat grundsätzlich darauf au sgerichtet, dass die
Bürger sich freiwillig b eteiligen und engagieren
o der freiwillig be stimmte Dienstleistungen üb er-
nehmen . Staatsbürgerliche Pflichten unterliegen
strengen Anforderungen . D as gilt b esonders für
die Wehrpflicht. D er frühere Präsident de s Bunde s-
verfassungsgerichts und damalige Bunde spräsi-
dent Roman Herzog sagte im November 1 9 9 5 auf
der Kommandeurstagung der Bundeswehr:

»Die Wehrpflich t ist ein so tiefer Eingriff in die
individuelle Freiheit desjungen Bürgers, dass ih n
der dem okra tische Rech tsstaa t n ur fordern darf,
wenn es die ä ußere Sicherheit des Staa tes wirklich
gebietet. Sie ist also kein allgemeingültiges ewiges
Prinzip, so ndern sie ist a uch abhängig vo n der
ko nkreten Sicherheitslage. Ihre Beibehaltung,
A ussetzung oder A bschaffung und ebenso die
Da uer des Grundwehrdienstes m üssen sicher-
heitspolitisch begründet werden kö nnen. Gesell-
schaftspolitische, h istorische, finanzielle und
streitkräftein terne A rgumen te . . . werden im Ge-
spräch m it dem Bürger n ie die allein ige Basis für
Ko nsens sein kö nnen. «

Die von Verteidigungsminister Guttenb erg un-
terbreiteten Vorschläge zur Au ssetzung der Wehr-
pflicht zeigen, dass er und sein Ministerium davon
ausgehen, dass die äußere Sicherheit des Staates
auch durch eine − verfassungsrechtlich unb edenk-
liche − Freiwilligenarmee gewährleistet werden
kann . Wenn das der Fall ist, dann ist die Wehrpflicht
mit den mit ihr verbundenen tiefen Eingriffen in
die individuelle Freiheit der Bürger nicht mehr zu-
lässig. E s wird also schon wegen der grundgesetzli-
chen Vorschriften zu einer Aussetzung der bisheri-
gen Wehrpflicht kommen mü ssen . D er Gesetzge-
b er ist nicht frei, an der Wehrpflicht fe stzuhalten,
wenn die sicherheitspolitische Lage sie nicht mehr
erfordert. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht wird
der Zivildienst eb enfalls wegfallen .

Wenn das Bunde skabinett die Bundesministe-
rin für Familie , Senioren, Frauen und Jugend b e auf-
tragt, »bis Anfang September darzu stellen, welche
Auswirkungen mögliche Veränderungen der
Wehrpflicht für den Zivildienst und die Funktions-

fähigkeit der vom Einsatz der Zivildienstleistenden
unmittelb ar profitierenden sozialen Infrastruktur
hätte« , dann kann es nicht um ein Plädoyer für die
B eib ehaltung der Wehrpflicht aus Gründen de s Zi-
vildienstes gehen, sondern nur darum festzustel-
len, welche Kompensationsmaßnahmen gegeb e-
nenfalls im Sozialb ereich nötig sind .

Der Umfang des Zivildienstes

Um die se Kompensationsmaßnahmen abzu-
schätzen, mu ss der Zivildienst zunächst in seiner
Funktion im Sozialb ereich richtig eingeordnet
werden .

Im Juli 1 9 9 9 dauerte der Zivildienst fünfzehn
Monate . 1 45 . 2 76 Zivildienstleistende waren in die-
sem Monat im Dienst. Im Juli 2 0 1 0 , der Zivildienst
dauert neun Monate , sind 39 . 45 0 Dienstleistende
im Dienst. D as sind nur gut ein Viertel der Dienst-
leistenden de s Jahre s 1 9 9 9 . Soziale Notlagen, emo-
tionale Kälte in den Einrichtungen, unversorgte
Unfallopfer − nichts davon wird dem Zivildienst an-
gelastet, obwohl üb er 1 0 0 . 0 0 0 Zivildienstleistende
weniger im Dienst sind . Offensichtlich ist es gelun-
gen, die sozialen Dienstleistungen, die vor gut zehn
Jahren von über 1 0 0 . 0 0 0 Zivildienstleistenden er-
bracht wurden, zu ersetzen .

Im Juli 2 0 0 0 waren 97. 67 7 Zivildienstleistende
im Dienst, 47. 5 9 9 weniger als im Juli des Jahre s
1 9 9 9 . Sollte die Wehrpflicht au sge setzt werden
und sollten deshalb im Juli de s kommenden Jahre s
keine Zivildienstleistende mehr b e schäftigt sein,
so würden gegenüber heute »nur« 39 . 45 0 Zivis,
8 . 0 0 0 weniger als vor 1 0 Jahren, innerhalb kurzer
Zeit wegfallen . Was zwischen 1 9 9 9 und 2 0 0 0 ohne
»soziale Katastrophen« gelang, dürfte im kommen-
den Jahr auch zu schaffen sein .

In B ereichen, in denen Zivildienstleistende b e-
schäftigt sind , arb eiten rund 3 , 5 Millionen Men-
schen . 39 . 45 0 Zivis machen nur gut ein Prozent die-
ser B e schäftigten aus .

Arbeitsmarkneutralität des Zivildienstes

D er Zivildienst unterliegt dem Geb ot der Ar-
b eitsmarktneutralität. In den Richtlinien zur Aner-
kennung von B eschäftigungsstellen de s Zivil-
dienstes vom 2 0 . 1 0 . 2 0 0 8 heißt es unter Ziffer 2 . 4 . 4
dazu : »Zivildienstplä tze dürfen n ich t a nerka nn t
werden, wenn sie nach weislich einen bisherigen
A rbeitspla tz ersetzen oder eine Einrich tung eines
neuen A rbeitspla tzes erübrigen sollen. Die arbeits-
marktpolitische Neutralitä t ist insbeso ndere dann
gewährleistet, wenn die A rbeiten oh ne den Einsa tz
vo n ZDL n ich t oder erst zu einem spä teren Zeit-

punkt durchgeführt würden oder a ufdem A rbeits-
markt keine Nachfrage besteh t. Die Einrich tung
ha t die arbeitsmarktpolitische Neu tralität zu er-
klären und zu begründen. «

Die »Funktionsfähigkeit der vom Einsatz der Zi-
vildienstleistenden unmittelb ar profitierenden so-
zialen Infrastruktur« − wie e s im Kabinettsb e-
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natigen Dienst dürfte das Verhältnis sogar deutlich
ungünstiger zu Lasten des Zivildienste s ausfallen .

Für drei Zivildienstleistende werden pro Jahr
5 4 . 0 0 0 Euro aufgewendet. Verteilt auf zwei haupt-
amtliche D auerarb eitskräfte stehen pro Arbeits-
kraft also schon 2 7. 0 0 0 Euro zur Verfügung. Ar-
b eitslo se erhalten mindestens 6 . 0 0 0 Euro Unter-
stützungsleistungen pro Jahr in Form von Arbeits-
lo sengeld , Wohngeld etc . Diese Leistungen werden
einge sp art, wenn ein Arb eitslo ser Arb eit findet.
Pro Jahr und hauptamtlicher Arb eitskraft stehen
damit rund 3 3 . 0 0 0 Euro zur Verfügung (Aufwen-
dungen für drei Zivildienstleistende a 1 8 . 0 0 0 Euro :
gleich 5 4 . 0 0 0 Euro , verteilt auf zwei hauptamtliche
Arb eitskräfte : gleich 2 7. 0 0 0 Euro , plus die j eweils
einge sp arten Sozialleistungen a 6 . 0 0 0 Euro : ergibt
pro Neueinstellung volkswirtschaftlich verfügb are
Mittel in Höhe von 3 3 . 0 0 0 Euro .) .

Für tariflich b ezahlte Pflegehilfskräfte wenden
die Wohlfahrtsverb ände ein Arb eitgeb erbrutto
von knapp 3 0 . 0 0 0 Euro pro Jahr auf.

D as Erbringen sozialer Dienstleistungen durch
tariflich bezahlte Arbeitskräfte ist volkswirtschaft-
lich deutlich günstiger als durch Zivildienstleisten-
de . E s ist Aufgab e der Politik, das bisher im Zivil-
dienst au sgegeb ene Geld dorthin zu bringen, wo
die bisher durch Zivildienstleistende erbrachten
sozialen Dienstleistungen organisiert werden . (. . . )

Einzelne Arbeitsbereiche des Zivildienstes

Wie wirkt sich der Wegfall des Zivildienstes auf
einzelne Arb eitsbereiche aus , die von gemeinnützi-
gen Einrichtungen angeb oten werden?

Im Juli waren gut 2 0 0 Zivildienstplätze in der
individuellen B etreuung von schwerstb ehinder-
ten Kindern (ISB-K) b esetzt. Rund 5 0 . 0 0 0 schwer-
b ehinderte Kinder unter 1 5 Jahre mit einem B ehin-
derungsgrad von 1 0 0 Prozent leb en in D eutsch-
land . Gut 2 0 0 von ihnen organisieren die Assistenz
über den Zivildienst, viele Tausend folglich auf an-
dere Weise . Schon das zeigt, dass dieser B ereich
nicht auf den Zivildienst angewiesen ist. (. . . )

Eb enfalls 2 0 0 Zivildienstplätze waren im Juli
2 0 1 0 in der individuellen B etreuung erwachsener
Schwerstb ehinderter b esetzt. Obwohl das öffentli-
che Bild des Zivildienste s stark verbunden ist mit
dem Rollstuhl schieb enden jungen Mann, sind tat-
sächlich nur 0 , 5 Prozent der Zivildienstleistenden
in die sem B ereich tätig. Einige Zehntausend
Schwerstb ehinderte organisieren ihre Assistenz
ohne Zivildienstleistende , in der Regel durch ein-
schlägig vor- o der ausgebildete regulär B eschäftig-
te . Die s dürfte in den 2 0 0 Fällen, die sich bei einem
Auslaufen des Zivildienste s neu orientieren müss-
ten, auch gelingen .

Im Juli waren rund 1 . 2 0 0 Zivildienstplätze mit
»Tätigkeiten im Krankentransport und Rettungs-
dienst« b esetzt. Rund 60 . 0 0 0 Menschen arb eiten
insgesamt in diesem B ereich, Zivildienstleistende

schluss formuliert ist − kann b ei Einhaltung des Ge-
bots der Arb eitsmarktneutralität des Zivildienste s
nicht b eeinträchtigt werden . Die Funktionsfähig-
keit der sozialen Infrastruktur muss durch regulär
B e schäftigte gewährleistet werden . Stützt sich de-
ren Funktionsfähigkeit hingegen auf die B e schäfti-
gung von Zivildienstleistenden, dann wird damit
implizit die Arb eitsmarktneutralität verletzt. Theo-
retisch ist die Antwort also einfach : Die Funktions-
fähigkeit der sozialen Infrastruktur ist bei Wegfall
des Zivildienstes nicht b eeinträchtigt. Ob sich das
in der Praxis b estätigt, soll sp äter an einzelnen aus-
gewählten Einsatzb ereichen untersucht werden .

Durch die Privatisierungen im Gesundheitswe-
sen sind inzwischen etwa ein Drittel der Zivil-
dienstleistenden (im Juli 2 0 1 0 rund 1 3 . 0 0 0 von ins-
gesamt 39 . 45 0 Dienstleistenden) in so genannten
»gewinnorientierten« B etrieb en be schäftigt. D as
sind auf der einen Seite große Krankenhauskonzer-
ne , die mit dem effektiven B etrieb von Einrichtun-
gen des Ge sundheitswesens erhebliche Gewinne
(bis hin zu dreistelligen Millionenb eträgen) erwirt-
schaften . In die sen B etrieb en ist der Ersatz von Zi-
vildienstleistenden durch reguläre , nach den j e-
weilig geltenden Tarifverträgen bezahlte Arb eits-
kräfte kein Problem . Auf der anderen Seite sind die
privatisierten B etrieb e auch viele kleine Pflege-
dienste , deren Tätigkeit ab er eb enfalls auf die Er-
wirtschaftung von B etrieb sgewinnen au sgelegt ist.
Auch in diesem B ereich würde der Ersatz von Zivil-
dienstleistenden durch reguläre MitarbeiterInnen
vermutlich nur den B etrieb sgewinn schmälern,
nicht ab er zur Einstellung der sozialen Dienstleis-
tung führen . In die sen auf die Erzielung von B e-
trieb sgewinnen ausgelegten Einrichtungen dürf-
ten zudem sowie so keine »zusätzlichen« Aufgaben
wahrgenommen werden . D er Wegfall des Zivil-
dienstes in diesem B ereich wird zu keiner Reduzie-
rung sozialer Dienstleistungen führen .

Kosten des Zivildienstes

Zivildienst ist − volkswirtschaftlich gesehen −
die teurere Variante , soziale Dienstleistungen zu er-
bringen . D er Bundeshaushalt 2 0 1 1 sieht für den Zi-
vildienst 5 67 Millionen Euro vor. D amit sollen
knapp 4 3 . 0 0 0 Zivildienstleistende (= 8 6 . 0 0 0 Einb e-
rufungen zu j eweils sechs Monaten Dienst) und gut
8 . 0 0 0 freiwillig zu sätzlichen Zivildienst Leistende
im Jahre sdurchschnitt im Dienst sein . Pro Zivil-
dienstleistenden und Jahr wendet der Bund nach
die sen Eckdaten 1 1 . 1 0 0 Euro auf. Die Zivildienst-
stellen zahlen pro Jahr knapp 7. 0 0 0 Euro pro b e-
setztem Zivildienstplatz . 1 8 . 0 0 0 Euro ko stet die Ar-
beitskraft Zivildienstleistender pro Jahr.

Anfang der 1 9 9 0 Jahre − als der Zivildienst no ch
1 5 Monate dauerte − hab en Sozialwissenschaftler
untersucht, dass wegen der Reibungsverlu ste
durch Einarb eitung, Lehrgänge etc . zwei haupt-
amtliche D auerarb eitskräfte ausreichen, um drei
Zivildienstleistende zu ersetzen . B ei einem 6-mo-
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machen also 2 Prozent der im Rettungsdienst Täti-
gen aus . D er Einsatz von Zivildienstleistenden im
Unfallrettungsdienst hat in der Vergangenheit das
öffentliche Bild des Zivildienstes we sentlich mitge-
prägt. Ob das inzwischen nur noch veröffentlichte
Bild die Re alität widerspiegelt, ist fraglich . Korrek-
ter ist vermutlich folgender S atz in einem aktuellen
B ericht üb er den Zivildienst »Vor einigen Jahren
setzten die Malte ser auch im Rettungsdienst Zivil-
dienstleistende ein, das rentierte sich ab er schon
nach den letzten Verkürzungen der Wehrdienstzeit
nicht mehr. « Konkret heißt das , dass die meisten
Rettungsdienste b ereits vor zehn Jahren aus dem
Zivildienst ausgestiegen sind , als die Dienstdauer
ein Jahr und kürzer wurde . (. . . )

Knapp 1 2 . 0 0 0 Zivildienstplätze sind nicht im
unmittelb aren Dienst am Menschen, sondern als
»handwerkliche Tätigkeiten« , »gärtnerische und
landwirtschaftliche Tätigkeiten« , »kaufmännische
und Verwaltungstätigkeiten« , »Versorgungstätig-
keiten« und »Kraftfahrdienste« au sgewie sen und
b esetzt. In die sen Tätigkeitsb ereichen werden mit
dem Wegfall de s Zivildienste s entweder neue Hilfs-
kräfte einge stellt, weil die Tätigkeiten nicht arb eits-
marktneutral waren (zum B eispiel Hau smeisterge-
hilfe im Altenpflegeheim, Hilfskraft in der Kran-
kenhauswäscherei, Küchenhilfe in der Reha-Kli-
nik) , o der die Tätigkeiten unterbleib en . Unmittel-
b are Versorgungsengp ässe für b edürftige Men-
schen werden nicht auftreten .

Rund 1 . 60 0 Zivildienstplätze sind im Umwelt-
schutz b esetzt. Diese Zivildienstplätze können in
Stellen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
umgewidmet werden . Hier ist die Nachfrage nach
freien Stellen deutlich höher als das bisherige An-
geb ot. Die Einrichtungen werden alle ehemaligen
Zivildienstplätze , die in FÖJ-Stellen umgewandelt
wurden, problemlo s mit B ewerb erinnen und B e-
werb ern de s Freiwilligen Jahres be setzen können .

2 1 . 4 0 0 Zivildienstplätze sind b ei Pflegehilfe-
und B etreuungsdiensten b e setzt, weitere 8 5 0 b ei
mobilen sozialen Hilfsdiensten . Sie stellen die mit
Ab stand größte Gruppe unter den Zivildienstleis-
tenden, aber − statistisch ge sehen − in den j eweili-
gen Einrichtungen nur gut 1 Prozent de s Personals .
Nur j eder 9 9 . Mitarbeiter b ei den Pflegehilfe- und
B etreuungsdiensten ist Zivildienstleistender. Zahl-
reiche Einrichtungen kommen − möglicherweise
inzwischen o der auch : schon immer − ohne Zivil-
dienstleistende aus . Pflegehilfe- und B etreuungs-
dienste lassen sich also auch ohne Zivildienst er-
folgreich organisieren und durchführen .

Ein Drittel die ser 2 2 . 0 0 0 Zivildienstplätze sind
in gewinnorientierten B etrieb en des Sozialb e-
reichs angesiedelt. Hier können Ersatzarbeitskräf-
te durch die B etrieb e eingestellt werden . Soziale
Dienstleistungen werden dadurch nicht reduziert.
Nur rund 1 5 . 0 0 0 Stellen entfallen auf gemein-
wohlorientierte Einrichtungen, üb er deren Ersatz
ernsthaft nachgedacht werden sollte .

Zum einen lassen sich die sozialen Dienstleis-
tungen, die von Zivildienstleistenden auf die sen
1 5 . 0 0 0 Stellen erbracht wurden, ko stengünstiger
auch durch tariflich b ezahlte Arb eitskräfte erbrin-
gen . Zum anderen wird es aber auch möglich sein,
einen Teil dieser Zivildienststellen dem Freiwilli-
gen Jahr zur Verfügung zu stellen . Die Träger de s
Freiwilligen Jahres haben angeboten, die Zahl der
Plätze auf rund 60 . 0 0 0 gegenüb er dem heutigen
Stand fast zu verdoppeln, um allen B ewerb erinnen
und B ewerb ern tatsächlich eine Stelle zur Verfü-
gung stellen zu können . Vor die sem Hintergrund
ließen sich sogar alle 1 5 . 0 0 0 bisherigen Zivildienst-
plätze mit Mitarb eiterinnen und Mitarb eitern de s
Freiwilligen Jahres be setzen .

B ei aller D eb atte üb er die B edeutung des Zivil-
dienstes im Sozialb ereich darf nicht vergessen wer-
den : D eutschland ist eine s der letzten Länder in Eu-
rop a mit Wehrpflicht und damit auch mit Zivil-
dienst. Alle Nachb arländer kommen in ihrem Sozi-
alsystem ohne Zivildienstleistende au s . Die Stan-
dards der dortigen Einrichtungen stehen den deut-
schen nicht nach, in manchen Ländern (z . B . D äne-
mark o der Niederlande) gelten diese sogar als Vor-
bild für hiesige Einrichtungen .

Folgen für einzelne Personengruppen

Zivildienst ist ein Pflichtdienst. Viele − aber lan-
ge nicht alle − jungen Männer können den Dienst in
ihre Leb ensplanung integrieren . Nach unserer Ein-
schätzung dürfte etwa die Hälfte der Dienstleisten-
den durch den Zivildienst eine ungewollte Ver-
schiebung der Ausbildung o der Unterbrechung
de s Arb eitsverhältnisses hinnehmen mü ssen .

Die B emühungen der Bundes- und Lande sre-
gierungen, durch die Verkürzung der Schulzeit ei-
nen früheren Studiums- und B erufseinstieg zu er-
möglichen, werden durch den Zivildienst zunichte
gemacht.

Insb esondere dann, wenn dadurch Arb eitsver-
hältnisse unterbro chen werden müssen und der
Arb eitgeb er innerhalb des B etrieb es Kompensati-
onsmaßnahmen ergreifen mu ss, ist der wirtschaft-
liche Schaden für den B etrieb nicht zu unterschät-
zen .

Die B erufseinstiegsverschiebung um ein Jahr
schlägt sich auch bei j edem einzelnen Arb eitneh-
mer mit einem um 9 1 . 75 4 Euro geringeren Brutto-
einkommen − b ezogen auf seine Leb ensarb eitszeit
− nieder. D en Sozialversicherungen gehen Arb eit-
geb eranteile von 2 3 . 397 Euro verloren .

Erhebliche Folgewirkungen hab en Einb eru-
fungen in den ersten b eiden Semestern eines Studi-
ums und in der Übergangszeit zwischen Ausbil-
dung und B erufseinstieg. Die Wiederholung von
Seme stern o der ein Studiumsabbruch sind nicht
selten die Folge . Gelingt der B erufseinstieg nach
der Au sbildung wegen de s anstehenden Zivil-
dienstes nicht, so entstehen im Anschlu ss an den
Dienst häufig Zeiten längerer Arb eitslo sigkeit.
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